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Auftakt in den Advent 2022 – Schön war es! 

Der diesjährige Auftakt in den Advent war ein voller Erfolg! 

Der Hallenvorplatz verwandelte sich in ein kleines Weihnachts-
dorf und es herrschte eine tolle vorweihnachtliche Stimmung 
mit vielen Gästen aus Nah und Fern. Auch der Kunst- und 
Handwerkermarkt mit regionalen Ausstellern in der Gemein-
dehalle fand großen Anklang. 

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Vereine, Institutionen 
und Ausstellern sowie an alle Mitwirkenden und Beteiligten, 
die tatkräftig an der Umsetzung mitgeholfen haben. 
 
Wir freuen uns schon auf die Fortsetzung im nächsten Jahr. 

 Bild: Doris Dehmel 
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WICHTIGE RUFNUMMERN
WEGWEISER DURCHS RATHAUS
Rathaus Dogern, Rathausweg 1, 79804 Dogern
Telefon: 07751 / 83 18-0  Fax: 07751 / 83 18 33
E-Mail: gemeinde@dogern.de  Internet: www.dogern.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag  8:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Mittwoch   14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Freitag 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr
Termine können außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden

Die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Dogern sind gerne für 
Sie und Ihre Fragen da. Die Mitarbeiter werden Ihnen auf der 
Homepage (www.dogern.de) mit allen Kontaktdaten und Aufga-
ben vorgestellt. Außerdem finden Sie die jeweiligen Aufgaben-
bereiche, für welche die Mitarbeiter zuständig sind!

Grundbucheinsichtstelle  Rathaus Albbruck  Schulstraße 6
Manfred Pfeiffer  07753 / 9 30-110
manfred.pfeiffer@albbruck.de

Revierförster Dogern 
Wolfgang Walz  0172/7427408

WICHTIGE RUFNUMMERN
Nachbarschaftshilfe Dogern Ilse Martin 07751/910266 
 Bärbel Weiler 07751/4599
 
Mo. - Fr. von 8.00 bis 18.00 Uhr oder
rund um die Uhr www.nachbarschaftshilfe-dogern.de
Mail: kontakt@nachbarschaftshilfe-dogern.de

Dorfhelferinnenstation Albbruck
Ansprechpartner (Gde. Albbruck)  07753/9 30-1 04
Einsatzleitung: Heike Maichel  0176/17612656

Caritasverband Hochrhein e. V.  07751/80 11-0
Caritas-Sozialdienst  07751/80 11 31
Hausnotrufdienst  07743/93 38 13
Essen auf Rädern  07751/80 11 28
Tagespflege in Albbruck  07753/97 97 39
Gemeindepsychiatrie  07751/8 01 10

Sozialstation Heilig Geist Laufenburg 07763/78 69
Nach Büroschluss, 
Samstag, Sonntag, Feiertag  0151/11 32 12 00

Diakonisches Werk Hochrhein  07751/83 04-0
Arbeiterwohlfahrt KV Waldshut e. V.  07751/91 12-0
VdK Albbruck-Dogern (Frau Martin) 07751 / 2929

Hospizdienst Hochrhein e. V.  07751/80 23 33
SKM Soziale Dienste  07751/ 8 00 08 88
Lebenshilfe für Familien mit
behinderten Kindern  07741/ 965 72 77
Kleiderausgabe (DRK) 07751/ 87 35-0
Tafelladen Waldshut (Caritas) 07751/ 80 07 02
Tierschutzverein Waldshut-Tiengen 07741/ 68 40 33

Frauen- und Kinderschutzhaus  07751/35 53
Offene Beratung Courage 07741/808 22 77
Jugend- und Drogenberatungsstelle 07751/89 67 70

Telefonseelsorge (anonym) 
Kinder- und Jugendtelefon 0800/1 11 03 33
Elterntelefon 0800/1 11 05 50
Telefonseelsorge katholisch 0800/1 11 02 22
Telefonseelsorge evangelisch 0800/1 11 01 11
Mobbing-Hotline (6 ct Anruf) 01802/6 62 24 64

NOTRUF
Polizeirevier Waldshut 07751/8316-531
Polizei, Notfälle/Notrufnummer 110
Notarzt/Feuerwehr 112
Giftnotruf 0761/1 92 40
Kassenärztlicher Notdienst (Information) 116117
Zahnärztlicher Notdienst (Information) 01803/22 25 55-30
Krankenhaus Waldshut 07751/85-0

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ 08000116016

Sperr-Notruf für Kredit- oder ec-Karten
oder Personalausweis 116 116

Störungsnummer Stromausfall 07623/92-1818
(Energiedienst Netze GmbH)

Störungsnummer Gasversorgung
(badenova AG & Co.KG) 0800/2767767

APOTHEKENDIENST
Internet: www.lak-bw.notdienst-portal.de

Samstag, 03.12.2022 
Rosen-Apotheke, Hauptstr. 18, Dogern, Tel.: 07751 59 70 
Kloster-Apotheke, Saarstr. 6, Jestetten, Tel.: 07745 70 08 
Hotzenwald-Apotheke, Kirchstr. 13, Rickenbach, Tel.: 07765 6 88 
 
Sonntag, 04.12.2022 
Rheintal-Apotheke, Hauptstr. 21, Kadelburg, Tel.: 07741 33 22 
 
Samstag, 10.12.2022 
Bären-Apotheke, Brückenstr. 7, Waldshut, Tel.: 07751 918 42 33 
 
Sonntag, 11.12.2022 
Markt-Apotheke, Hauptstr. 69, Tiengen, Tel.: 07741 46 86 

BITTE BEACHTEN:
Das nächste Amtsblatt erscheint am  Dienstag, 13. Dezember 2022. 

Ihre Texte benötigen wir spätestens am 
Donnerstag, 08. Dezember 2022, 12.00 Uhr. 

Später eingehende Texte können nicht berücksichtigt werden. 

IMPRESSUM:
Herausgeber: Gemeinde Dogern
Verantwortlich für den amtlichen und redaktionellen Teil: Bürgermeister Fabian 
Prause oder der/die von ihm Beauftragte/n
Verantwortlich für die Fraktionsmitteilungen: Die jeweilige Fraktion bzw. die/der 
Vorsitzende der jeweiligen Fraktion
Verantwortlich für die Kirchen- und Vereinsmitteilungen: Die jeweilige Kirche 
bzw. die/der Vorsitzende des jeweiligen Vereins. Für die Veröffentlichung von 
Vereins- und anderen Mitteilungen wird keine Gewähr übernommen.  
Für den Anzeigenteil/Druck und Verlag: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Messkircher Str. 45, 78333 Stockach, 
Tel.: 07771/9317-11, Fax: 07771/9317-40, Email: anzeigen@primo-stockach.de

Redaktionsschluss und Erscheinungstage 
der kommenden Amtsblätter: 
Weihnachtsausgabe:  Erscheint Dienstag, den 20.12.2022 
Redaktionsschluss:  Donnerstag, den 15.12.2022, 12.00 Uhr! 

1. Ausgabe 2023:  Erscheint Dienstag, den 10.01.2023 
Redaktionsschluss:  Mittwoch, den 04.01.2023, 12.00 Uhr 
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1.  mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für 
Menschen, Tiere und Schiffe und

2.  mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der 
Brandschutzaufklärung und -erziehung sowie der Brandsi-
cherheitswache.

§ 3: Kostenersatzpflicht
(1)  Einsätze der Feuerwehr nach § 2 Absatz 1 sind unentgeltlich, 

soweit nicht in Satz 2 etwas anderes bestimmt ist. Kostener-
satz wird verlangt:
1.  vom Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden 

vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat,
2.  vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch den Betrieb 

von Kraftfahrzeugen, Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- 
oder Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde,

3.  vom Betriebsinhaber für Kosten der Sonderlösch- und -ein-
satzmittel, die bei einem Brand in einem Gewerbe- oder 
Industriebetrieb anfallen,

4.  vom Betreiber, wenn die Gefahr oder der Schaden beim 
Umgang mit Gefahrstoffen oder wassergefährdenden Stof-
fen für gewerbliche oder militärische Zwecke entstand,

5.  von der Person, die ohne Vorliegen eines Schadensereig-
nisses die Feuerwehr vorsätzlich oder infolge grob fahrläs-
siger Unkenntnis der Tatsachen alarmiert hat,

6.  vom Betreiber, wenn der Einsatz durch einen Alarm einer 
Brandmeldeanlage oder einer anderen technischen Anlage 
zur Erkennung von Bränden oder zur Warnung bei Bränden 
mit automatischer Übertragung des Alarms an eine ständig 
besetzte Stelle ausgelöst wurde, ohne dass ein Schaden-
feuer vorlag,

7.  vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch einen Not-
ruf ausgelöst wurde, der über ein in einem Kraftfahrzeug 
installiertes System zum Absetzen eines automatischen 
Notrufs oder zur automatischen Übertragung einer Notfall-
meldung an eine ständig besetzte Stelle eingegangen ist, 
ohne dass ein Schadensereignis im Sinne von § 2 Absatz 1 
FwG vorlag.

 In den Fällen der Nummern 1 und 5 gelten § 6 Absätze 2 und 
3 des Polizeigesetzes des Landes Baden-Württemberg (PolG) 
entsprechend.

(2)  Für Einsätze nach § 2 Absatz 2 wird Kostenersatz verlangt. Kos-
tenersatzpflichtig ist

Öffentliche Bekanntmachung 
Satzung zur Regelung des Kostenersatzes 
für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 

der Gemeinde Dogern
(Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS)

vom 25.10.2022

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
in der Fassung vom 24.07.2000 zuletzt geändert durch Gesetz vom 
02.12.2020 in Verbindung mit § 34 Absatz 4 des Feuerwehrgesetzes 
(FwG) in der Fassung vom 02.03.2010 zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 21.05.2019 hat der Gemeinderat der Gemeinde Dogern am 
25.10.2022 folgende Satzung über den Kostenersatz für die Leistun-
gen der Freiwilligen Feuerwehr beschlossen:

§ 1: Geltungsbereich
(1)  Diese Satzung regelt die Kostenersatzpflicht für die Leistungen 

der Freiwilligen Feuerwehr Dogern (im Folgenden Feuerwehr 
genannt).

(2)  Ersatzansprüche nach anderen Vorschriften bleiben unberührt.

§ 2: Aufgaben der Feuerwehr
(1)  Die Feuerwehr hat

1.  bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen 
Hilfe zu leisten und den Einzelnen und das Gemeinwesen 
vor hierbei drohenden Gefahren zu schützen und

2.  zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohli-
chen Lagen technische Hilfe zu leisten.

 Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen 
Unglücksfall oder dergleichen verursachtes Ereignis, das zu ei-
ner gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden Gefahr 
für das Leben und die Gesundheit von Menschen und Tieren 
oder für andere wesentliche Rechtsgüter führt, von dem die 
Allgemeinheit, also eine unbestimmte und nicht bestimmbare 
Anzahl von Personen, unmittelbar betroffen ist und bei dem 
der Eintritt der Gefahr oder des Schadens nur durch außerge-
wöhnliche Sofortmaßnahmen beseitigt oder verhindert wer-
den kann.

(2)  Die Feuerwehr kann ferner durch die Gemeinde beauftragt 
werden

DOGERN AKTUELL

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
unser 2. Auftakt in den Advent war wieder ein voller Erfolg. Unglaublich viele Besucher, viele tolle Beiträge auf der Bühne, ein tolles und 
reichhaltiges Angebot durch unsere Vereine und Institutionen vor der Bühne und erstmals ein kleiner Kunst- und Handwerkermarkt in 
der Gemeindehalle. Vielen Dank allen Beteiligten und Gästen, die zu dieser gelungenen Veranstaltung beigetragen haben. Auch möch-
te ich mich recht herzlich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Rathaus und vom Bauhof für die gute Organisation 
und Umsetzung bedanken. 
 
Jetzt stehen wir schon mitten im Advent und das Jahr geht zu Ende. Der Gemeinderat kommt am 13. Dezember zu seiner letzten Sitzung 
in diesem Jahr zusammen. Im Mittelpunkt werden die Haushaltsberatungen für das kommende Jahr stehen. Aufgrund des geplanten 
Kindergartenneubaus stehen wir wieder vor einem Jahr mit Rekordinvestitionen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Bürgermeister Fabian Prause  

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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1.  derjenige, dessen Verhalten die Leistung erforderlich ge-
macht hat; § 6 Absätze 2 und 3 des PolG gelten entspre-
chend,

2.  der Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leistung er-
forderlich gemacht hat, oder derjenige, der die tatsächli-
che Gewalt über eine solche Sache ausübt,

3.  derjenige, in dessen Interesse die Leistung erbracht wurde,
4.  abweichend von den Nummern 1 bis 3 der Fahrzeughalter, 

wenn der Einsatz durch den Betrieb vom Kraftfahrzeugen, 
Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- oder Wasserkraft-
fahrzeugen verursacht wurde.

(3)  Ersatz der Kosten soll nicht verlangt werden, soweit dies eine 
unbillige Härte wäre oder im öffentlichen Interesse liegt.

§ 4: Überlandhilfe
Bei Überlandhilfe im Sinne von § 26 FwG gilt der „Öffentlich-recht-
liche Vertrag zur Regelung des Kostenersatzes der Überlandhilfe in-
nerhalb der Dogern, Weilheim, Ühlingen-Birkendorf, Wutöschingen, 
Lauchringen, Küssaberg sowie der Stadt Waldshut-Tiengen“ in seiner 
zum Einsatzzeitpunkt gültigen Fassung. Bezüglich der Überlandhilfe 
bei der Gemeinde Albbruck gilt der öffentlich-rechtliche Vertrag zwi-
schen beiden Gemeinden vom 15.11.2010.

Bei allen weiteren Einsätzen im Rahmen der Überlandhilfe hat die 
Kosten der Überlandhilfe der Träger der Feuerwehr zu tragen, dem 
Hilfe geleistet worden ist. § 34 Absätze 4 bis 8 FwG i.V.m. § 5 dieser 
Satzung gelten entsprechend.

§ 5: Höhe des Kostenersatzes
(1)  Der Kostenersatz wird in Stundensätzen für Einsatzkräfte und 

Feuerwehrfahrzeuge nach Maßgabe des § 34 Absätze 4 bis 8 
FwG erhoben. Die Höhe der Kostenersätze ergibt sich aus dem 
in der Anlage zu dieser Satzung beigefügten Verzeichnis.

(2)  Für die Erhebung der Kosten für Einsatzkräfte werden Durch-
schnittssätze festgelegt.

(3)  Für die normierten und mit diesen vergleichbaren Feuerwehr-
fahrzeugen gelten gemäß § 34 Absatz 8 FwG die pauschalen 
Stundensätze der Verordnung des Innenministeriums Ba-
den-Württemberg über den Kostenersatz für Einsätze der Feu-
erwehr (VOKeFw) in der jeweils geltenden Fassung.

(4)  Die Einsatzdauer beginnt
1.  bei den Kosten für Einsatzkräfte mit der Alarmierung (Be-

ginn des Einsatzes) und endet nach Wiederherstellung der 
Einsatzbereitschaft einschließlich der notwendigen Aufräu-
mungs- und Reinigungszeiten.

2.  bei Fahrzeugen mit der Abfahrt aus dem Feuerwehrgerä-
tehaus und endet nach der Wiederherstellung der Einsatz-
bereitschaft einschließlich Reinigungs-, Prüfungs-, Repara-
tur- und sonstiger Zeiten, die sich daraus ergeben, dass 
Feuerwehrfahrzeuge wieder einsatzfähig gemacht wer-
den.

(5)  Die Stundensätze werden halbstundenweise abgerechnet. An-
gefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten auf halbe Stun-
den, darüber hinaus auf volle Stunden aufgerundet.

(6)  Daneben kann Ersatz verlangt werden für
1.  von der Gemeinde für den Einsatz von Hilfe leistenden Ge-

meinde- und Werkfeuerwehren oder anderen Hilfe leisten-
den Einrichtungen und Organisationen erstattete Kosten,

2.  die Kosten der Sonderlösch- und Einsatzmittel nach § 3 Ab-
satz 1 Satz 2 Nr.3,

3.  sonstige durch den Einsatz verursachte notwendige Kos-
ten und Auslagen. Hierzu gehören insbesondere die durch 
die Hilfeleistung herangezogener und nicht durch Nr. 1 
erfasster Dritter, die Verwendung besonderer Lösch- und 
Einsatzmittel und die Reparatur oder den Ersatz besonderer 
Ausrüstungen entstandenen Kosten und Auslagen.

§ 6: Entstehen, Festsetzung und Fälligkeit der Kostenschuld
(1)  Die Verpflichtung zum Kostenersatz entsteht mit Beendigung 

der Inanspruchnahme der Feuerwehr.
(2)  Der Kostenersatz wird durch Verwaltungsakt festgesetzt.
(3)  Der Kostenersatz wird zu dem im Kostenbescheid genannten 

Zeitpunkt fällig.

§ 7: Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit der Veröffentlichung in Kraft.

Dogern, den 25.10.2022

Fabian Prause
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Satzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.

Anlage zu § 5 Absatz 1

Kostenersatzverzeichnis

1.  Personalkosten
a)  Feuerwehrangehörige 
 (pro Person, je Stunde)  15,00 EUR
b)  Brandsicherheitswache 
 (pro Person, je Stunde)  15,00 EUR

2.  Fremdgeräte - Verbrauchsmittel
Verbrauchsmaterialien und sonstige benötigte Materialien 
werden zusätzlich zu den entstandenen Kostenersätzen ge-
mäß § 34 Absatz 4 Satz 3 FwG festgesetzt. Hierbei werden 
die tatsächlichen Kosten angesetzt. Es wird auf § 5 Abs. 6 der 
Satzung verwiesen.

3.  Fahrzeugkosten laut Verordnung Kostenersatz Feuerwehr 
 (VOKeFw)

•  Mannschaftstransportwagen  20,00 EUR/Std.
•  Mittleres Löschfahrzeug MLF  83,00 EUR/Std.
•  Löschgruppenfahrzeug LF10  120,00 EUR/Std.

4.  Verwaltungsgebühr
Für die Festsetzung des Kostenersatzbescheides wird auf Grundlage 
der Verwaltungsgebührensatzung in der jeweils aktuellen Fassung 
eine Verwaltungsgebühr erhoben.

Öffentliche Bekanntmachung 
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft
Waldshut-Tiengen, Dogern, Lauchringen, Weil-
heim:
9. Teiländerung Flächennutzungsplan 
- Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Absatz 1 BauGB - 
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Absatz 1 
BauGB - 
 
Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft Waldshut-Tiengen, Dogern, Lauchringen, Weilheim hat in sei-
ner öffentlichen Sitzung am 29.07.2022 die 9. Teiländerung des Flä-
chennutzungsplans nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs 
(BauGB) beschlossen. In gleicher Sitzung hat der Gemeinsame Aus-
schuss den Vorentwurf der 9. Teiländerung des Flächennutzungs-
plans in der Fassung vom 03.05.2022 gebilligt und die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Absatz 1 BauGB beschlossen. 
Räumliche Geltungsbereiche 
Die Geltungsbereiche umfassen Gebiet in den Gemeinden Dogern, 
Lauchringen, Weilheim gemäß den folgenden Abgrenzungsplänen: 
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Anlass, Ziel und Zweck der Planung 
Innerhalb des Gebiets der Verwaltungsgemeinschaft sind die fol-
genden baulichen Entwicklungen geplant, die eine Änderung des 
Flächennutzungsplans (FNP) erfordern: 

Dogern „Sonderbaufläche Photovoltaik“ (9-01)
Die Förderung und Realisierung von erneuerbaren Energien ist nach 
der Nuklearkatastrophe von Fukushima am 11.03.2011 und den mili-
tärischen Ereignissen in der Ukraine im Jahr 2022 wichtiger denn je. 
Die Gemeinde Dogern will die Realisierung von erneuerbaren Ener-
gien aktiv durch die Ausweisung einer „Sonderbaufläche Photovol-
taik“ im Bereich der Gewanne „Obere Au“ bzw. „Grien“unterstützen. 

Lauchringen-Unterlauchringen „Gemeinbedarfsfläche sportliche 
Zwecke / gewerblicheBaufläche Firma Hago“ (9-02)
Innerhalb des Plangebiets befinden sich bereits die Nutzungen bzw. 
Gebäude der „Schützengesellschaft Tell“ und der Firma „Feinwerktech-
nik hago GmbH“. Mit der FNP-Änderung sollen diese beiden bereits 
vorhandenen Nutzungen bauplanungsrechtlich gesichert werden. 

Lauchringen-Unterlauchringen „Wohnbaufläche Bei der Mühle“ (9-07)
Im Bereich der ehemaligen Mühle ist östlich des Siechenbachs in 
den letzten Jahren ein Wohngebäude entstanden. Mit der FNP-Än-
derung soll diese bereits vorhandene Nutzung bauplanungsrechtlich 
gesichert werden. 

3.4 Weilheim-Remetschwiel / Bannholz „Brauerei Waldhaus“ (9-03 )
Die Brauerei Waldhaus ist ein wichtiges Wirtschaftsunternehmen in 
Weilheim und hat auf Grund der guten wirtschaftlichen Entwick-
lung konkreten Erweiterungsbedarf. Zur Sicherung der Produktion 
am Brauereistandort in Weilheim sind eine Erweiterung im Bereich 
der Bierproduktion und im Bereich der Logistik dringend und zwin-
gend erforderlich. Zudem ist vor dem Hintergrund der aktuellen Ent-
wicklung vieler Brauereien hin zu „Erlebnisbrauereien“ seitens des 
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Unternehmens der Aufbau eines attraktiven Tourismus-Zentrums in 
Waldhaus geplant. 

Weilheim-Brunnadern „gemischte Baufläche Heizungstechnik Höf-
ler“ (9-04)
Der Raimunderhof hat sich aus einer landwirtschaftlichen Hofstel-
le heraus einwickelt. Heute sind dort für einen Außenbereich ver-
hältnismäßig viele Wohneinheiten sowie die Heizungsbau-Firma 
vorhanden. Das Unternehmen Heizungsbau Höfler wuchs in den 
vergangenen Jahren immer weiter auf heute 16 MitarbeiterInnen, 
sodass im Laufe der Zeit immer mehr Gebäudefläche von landwirt-
schaftlich auf gewerblich umgenutzt und umgebaut wurde. Im Jahr 
2000 wurde die Landwirtschaft endgültig aufgegeben. 2014 wurde 
das Gebäude zuletzt umgebaut. Es wurden dabei Dachgaupen ein-
gebaut um weitere Wohneinheiten im Dachgeschoss zu realisieren. 
Bereits zu diesem Zeitpunkt war klar, dass einer weiteren Erweite-
rung von Wohnraum seitens des Landratsamts Waldshut (Baurecht-
samt) unter § 35 BauGB nicht weiter mitgetragen werden würde. 
Es wurde daher empfohlen, den Hof baurechtlich zu überplanen, 
um für die vorhandenen Nutzung und ggf. geplanten Erweiterungen 
eine bauplanungsrechtliche Grundlage zu haben. Durch die Ände-
rung des FNP sollen der Firma Erweiterungen zugestanden werden 
und es sollen weitere Wohnnutzungen ermöglicht werden. Konkre-
te Wünsche seitens des Eigentümers liegen vor. 

Weilheim-Nöggenschwiel „Sonderbaufläche Feuerwehr“ (9-05)
In der Feuerwehrbedarfsplanung, welche vom Gemeinderat 2013 
verabschiedet wurde, ist die Neuanschaffung eines Feuerwehrfahr-
zeugs für die Einsatzabteilung Nöggenschwiel vorgesehen. Dies hat 
zur Folge, dass das neue Fahrzeug nicht in die vorhandene Garage 
auf Flst. 4 der Gemarkung Nöggenschwiel hineinpasst. Nach Prü-
fung zahlreicher Alternativen soll die gegenständliche Fläche da-
her mit einem Feuerwehrhaus überbaut werden, welches auch die 
räumlichen Probleme des Ortsteils Nöggenschwiel aufgreifen soll 
(z.B. fehlender Gemeinschaftsraum, Proberaum für die Trachtenka-
pelle, etc.). Im Rahmen der FNP-Teiländerung soll daher neben der 
Nutzung als Feuerwehrhaus auch die Gemeinbedarfsfläche ausge-
wiesen werden. 

Weilheim-Nöggenschwiel „gemischte Baufläche Agrarservice 
Probst“ (9-06)
Die Firma Agrarservice Probst GbR ist aus einem baurechtlich landwirt-
schaftlich privilegierten Betrieb entstanden. Seit 1988 bietet der Be-
trieb ein umfassendes Angebot landtechnischer Dienstleistungen an. In 
den vergangenen Jahren hat sich der Betrieb jedoch deutlich verändert 
und ist nunmehr auch baurechtlich als Gewerbe einzustufen. Die Pläne 
der Agrarservice Probst GbR sehen kleinere Erweiterungen wie z.B. ein 
Blockheizkraftwerk oder ein weiterer Unterstand für die Maschinen. 
Auf Grund der Entwicklung zu einem Gewerbebetrieb wird eine Ände-
rung des Flächennutzungsplans erforderlich. 

Umweltbezogene Informationen 
Neben dem Vorentwurf des Flächennutzungsplans sind folgende 
Dokumente verfügbar, die umweltbezogene Informationen enthal-
ten: 
Umweltberichte mit Aussagen zur Berücksichtigung umweltbezoge-
ner Auswirkungen der Planung und möglichen Betroffenheiten von 
Natura-2000-Gebieten, Landschafts- und Naturschutzgebieten, Was-
serschutzgebieten, Überschwemmungsgebieten, Naturdenkmalen, 
Boden und Fläche, Grund- und Oberflächenwasser, Klima und Luft, 
Tiere und Pflanzen, Biotope und biologische Vielfalt, Biotopverbund, 
Landschaft, Orts- und Landschaftsbild, Mensch und Erholung, Kultur- 
und Sachgütern sowie deren jeweiliger Wechselwirkungen. Zudem 
Beschreibung von Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen auf die vorgenann-
ten Schutzgüter. 
 
Öffentlichkeitsbeteiligung 
Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
Gemäß § 3 Absatz 1 BauGB liegt der Vorentwurf der 9. Teiländerung 
des Flächennutzungsplans in der Zeit vom 

19.12.2022 bis einschließlich 31.01.2023 
öffentlich aus. 

Der Vorentwurf der 9. Teiländerung des Flächennutzungsplans be-
steht aus folgenden Unterlagen:
• Begründung, Gfrörer Ingenieure, Empfingen, 03.05.2022 mit An-

passung Fläche 9-01 auf Grund Beschluss GA 29.07.2022
• Übersichtspläne, Gfrörer Ingenieure, Empfingen
• Planteile 9. Änderung Flächennutzungsplan der VVG, Gfrörer Inge-

nieure, Empfingen, 05.05.2022
• Umweltberichte:

• zu den FNP- Änderungspunkten 9-01, 9-02 und 9-07 Gfrörer 
Ingenieure (Empfingen) vom 03.05.2022 mit Anpassung Fläche 
9-01 Grund Beschluss GA 29.07.2022

• zum Änderungspunkt 9-03, Burkhard Sandler (Hohentengen) 
vom 16.06.2021

• zum Änderungspunkt 9-04 bis 09-06, Burkhard Sandler (Ho-
hentengen) vom 18.06.2020

 
Der Vorentwurf der 9. Teiländerung des Flächennutzungsplans kann 
innerhalb dieses Zeitraums während der üblichen Öffnungszeiten an 
folgender Stelle eingesehen werden:
• Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen, Stadtbaumt Tiengen, Sulzer-

ring 6 , 79761 Waldshut-Tiengen

Die ausgelegten Unterlagen können auch im Internet unter http://
www.gfroerer-austausch.de/index.php/s/MslHb6DuY0K5iE6 abge-
rufen werden. 
In diesem Zeitraum kann sich die Öffentlichkeit über die allgemei-
nen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen des 
Flächennutzungsplans und des Landschaftsplans unterrichten und 
sich schriftlich oder mündlich zur Niederschrift äußern. Schriftlich 
vorgebrachte Stellungnahmen sollten die volle Anschrift der Betei-
ligten enthalten. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass Vereinigungen im Sinne 
des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgeset-
zes (UmwRG) in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 
UmwRG gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 UmwRG mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen sind, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht 
oder nicht rechtzeitig geltend gemacht haben, aber hätten geltend 
machen können. 
 
gez. Dr. Philipp Frank 
Oberbürgermeister der Stadt Waldshut-Tiengen und 
Vorsitzender des gemeinsamen Ausschusses der VVG 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
Einladung zur öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates am Dienstag, den 13. Dezem-
ber 2022, 19:00 Uhr, in die Gemeindehalle, 
Schulstraße 2 A, Dogern 
Tagesordnung: 

1. Fragestunde für Einwohner gemäß § 27 der Geschäftsordnung 
des Gemeinderates  

2. Neubau Feuerwehrgerätehaus; Auftragsvergaben  
3. Neubaugebiet Obere Hatteläcker II; Auftragsvergabe der Er-

schließungsarbeiten  
4. Begehbare Ortsmitte; Entscheidung über weiteres Vorgehen  
5. Vorberatung des Haushalts 2023  
6. Informationen  
7. Bekanntgaben  
8. Wünsche und Anregungen  

Änderungen, wie die Streichung oder Neuaufnahme von Tagesord-
nungspunkten, werden rechtzeitig an der Rathaustafel bekannt ge-
geben. 
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ist nach § 12 Abs. 3 des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebs-
gesetzes in der Betriebssatzung festzulegen, ob die Wirtschaftsfüh-
rung und das Rechnungswesen auf Grundlage der Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches oder auf Grundlage der für die Haushaltswirt-
schaft der Gemeinde geltenden Vorschriften für die Kommunale 
Doppik erfolgen. Der Gemeinderat stimmte der hierdurch erforderli-
chen Satzungsänderung zu. 
 
Anpassung des Konzessionsvertrages mit der bnNetze GmbH 
aufgrund steuerrechtlicher Änderungen 
Die Gemeinde Dogern hat mit der bnNETZE GmbH einen Konzessi-
onsvertrag im Bereich Gas geschlossen. In diesem Konzessionsver-
trag ist die Zahlung einer Konzessionsabgabe geregelt, die bis dato 
ohne Umsatzsteuer ausgezahlt wurde. 
Spätestens ab dem 01.01.2023 müssen nunmehr aber juristische 
Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) — insbesondere auch 
Kommunen - den neuen § 2b UStG zwingend anwenden. Mit dieser 
Vorschrift wird die umsatzsteuerliche Behandlung der öffentlichen 
Hand grundlegend neu geregelt. Zahlreiche Tätigkeiten der Kom-
munen, die bisher steuerlich nicht relevant waren, werden dann 
umsatzsteuerpflichtig. 
Damit die Gemeinde finanziell nicht schlechter gestellt wird als zu-
vor, ist eine Änderung des Vertrages erforderlich gewesen. Der Ge-
meinderat stimmte der Änderung einstimmig zu. 
 
Bausachen 
Der Gemeinderat erteilte einem Bauvorhaben das gemeindliche 
Einvernehmen und die Genehmigung nach der Satzung des Sanie-
rungsgebiets. 
 
Informationen 
Der Vorsitzende informiert das Gremium und die Öffentlichkeit über 
folgende Punkte:
• Auftakt in den Advent war ein toller Erfolg. Sowohl der Hallen-

vorplatz als auch der Markt in der Halle waren sehr gut besucht. 
Großen Dank an die Beteiligten und den Bauhof.

• Die Regionalkonferenz Jura Ost soll im Januar aufgelöst werden. 
Neu soll eine Arbeitsgruppe Verpackungsanlage eingerichtet wer-
den. Die deutsche Seite hat hier vier Sitze zugesprochen bekom-
men. Der Vorsitzende wird als Bürgermeistervertreter zusammen 
mit dem Kollegen Krieger aus Laufenburg einen Sitz haben. Die 
konstituierende Sitzung wird kommenden Montag stattfinden.

• Die ENBW Solar GmbH plant auf der Wasserfläche des Aubeckens 
eine floating PV-Anlage mit 15.000 KwP. Das hierfür erforderliche 
Wasserrechtsverfahren läuft derzeit beim Landratsamt Waldshut. 
Mit dieser Anlage sollen jährlich ca. 16 MW Strom erzeugt werden. 
Die Anlage ist einzigartig im ganzen Land. Der Vorsitzende be-
grüßt dies, da solche Flächen vorrangig vor den landwirtschaftlich 
genutzten Flächen für PV-Freianlagen genutzt werden sollten.

Bekanntgaben 
Der Vorsitzende informiert aus nichtöffentlicher Sitzung, dass die 
Stelle der Kassenverwaltung mit Frau Melanie Bold aus Albbruck 
nachbesetzt wird. Die Stelle wird als Teilzeitstelle mit 50 % nach-
besetzt. 

Sitzung vom 22.11.2022 
 
Beschlussfassung über den Forstbetriebsplan 2023 nach § 51 
Abs. 2 des Landeswaldgesetzes 
Revierförster Wolfgang Walz hat in der letzten Sitzung den Forstbe-
triebsplan 2023 vorgestellt. Im Rahmen seiner Ausführungen geht 
Herr Walz auf die aktuellen Entwicklungen im Wald ein. Im laufen-
den Jahr liegt der Schwerpunkt in der Jungbestandspflege. Im kom-
menden Jahr dann auf der Wiederaufforstung von Kahlflächen. Die 
klimatischen Bedingungen beeinflussen die Waldbewirtschaftung 
sehr stark. 
 
Vorstellung der Situationsanalyse im Rahmen der Fachbera-
tung in der Schulkind-betreuung durch den Caritasverband 
Hochrhein e.V. 
Der Gemeinderat hat im Januar 2022 den Caritasverband Hochrhein 
e.V. mit der Fachberatung in der Schulkindbetreuung beauftragt. 
In der vergangenen Sitzung hat Herr Koubik dem Gemeinderat die 
Situationsanalyse vorgestellt. In einem nächsten Schritt sollen die 
Eltern zu einem Elternabend eingeladen und in der Neuausrichtung 
beteiligt werden. Ziel soll sein, dass im Januar 2023 der Gemeinde-
rat über die neuen Betreuungsmodule und Elternbeiträge Beschluss 
fasst. 
 
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB zur Einleitung des 
Bebauungsplan-verfahren „Breitmatten“ 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 25. Oktober 2022 die von 
der Werne Bauprojekte GmbH vorgestellte Bebauungsidee begrüßt 
und die Verwaltung mit der Einleitung des Bauleitplanverfahrens 
beauftragt. 
Der Eigentümer des benachbarten Grundstücks Flst.Nr. 2808/1 hat 
vor einiger Zeit ebenfalls einen Bauwunsch geäußert. Seinerzeit 
war eine Bebauung nicht möglich. Im Rahmen der vorgenannten 
anstehenden Bauleitplanung kann dieses Grundstück nun ebenfalls 
berücksichtigt werden. Die Gemeinde hat daher den Kontakt noch-
mals aufgenommen und das Fortbestehen des Bauwunsches er-
fragt. Der Eigentümer signalisierte hierauf, dass eine Einbeziehung 
gewünscht wird. 

Auf Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses und der Gespräche 
erarbeitete die Stadtbau Lörrach den Abgrenzungsplan für das Er-
schließungsgebiet „Breitmatten“. Das Plangebiet umfasst die Grund-
stücke Flst.Nr. 2817 und 2808/1 und in Teilen noch das Grundstück 
Flst.Nr. 2808. Das Gebiet hat eine Größe von 5.891 m². 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung dem Aufstellungsbeschluss 
einstimmig zugestimmt. 
 
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserversorgung 
Dogern; Satzung zur Änderung der Betriebssatzung 
In Anlehnung an die Kommunale Doppik, deren Anwendung für die 
Kernhaushalte der Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2020 verbind-
lich ist, wurden vom Land am 17.06.2020 auch die Vorschriften für 
die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe 
im Rahmen einer Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes weiter-
entwickelt. 

Mit der verpflichtenden Anwendung des NKHR für die Kernhaus-
halte entfällt für die Eigenbetriebe die Möglichkeit der Anwendung 
einer entsprechenden Verwaltungsbuchführung. Aus diesem Grund 

GEMEINDERAT AKTUELL

PRIMO-GRUSSANZEIGEN

GRÜSS MAL WIEDER
Überraschen Sie Ihre Lieben mit netten Grußanzeigen in Ihrem Mitteilungsblatt.Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40 anzeigen@primo-stockach.de
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Oberbauarbeiten in Dogern.
Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner,
sehr geehrte Damen und Herren,
auf der Strecke 4000 zwischen Albbruck und Waldshut müssen unter 
anderem Schienen und Kleineisen erneuert werden. Hierfür ist es 
erforderlich, auch die drei Bahnübergänge (Kirchstraße, Birkinger 
Str. und Eschbacher Str.) im Ort Dogern zu sperren. Diese Arbeiten 
sind nötig, um die Betriebsqualität und Betriebssicherheit im Bahn-
verkehr zu erhalten.

Hierzu führt die Deutsche Bahn AG vom 21.11. – 03.12.2022 Oberbau-
arbeiten zwischen den Bahnhöfen Albbruck und Waldshut aus.

In dieser Zeit werden auch Arbeiten in der Mittags-, Nacht- und 
Sonntagsruhe stattfinden. Dies ist aufgrund der Erhaltung des Bahn-
betriebs leider unumgänglich.

Wir sind bemüht, die von den Arbeiten ausgehenden Störungen so 
gering wie möglich zu halten. Dennoch können erhöhte Lärmemis-
sionen nicht gänzlich vermieden werden.

Die Anwohner der angrenzenden Wohngebiete bitten wir um 
Kenntnisnahme und entschuldigen uns im Voraus für die mög-
lichen Beeinträchtigungen der Mittags-, Nacht- und der Sonn-
tagsruhe.

Die Sperrungen der Bahnübergänge ist so geplant, dass immer min-
destens immer ein Bahnübergang im Ort zur Verfügung steht:

Bahnübergang  Beginn Sperrung   Ende Sperrung
 Datum  Uhrzeit  Datum  Uhrzeit

Kirchstraße Dienstag, 29. November 2022  20:00  Donnerstag, 1. Dezember 2022  20:00

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihre Deutsche Bahn AG

Anwohnerinformation
zu Bauarbeiten

BÜRGERINFORMATIONEN

Gemeindeimpftag 
Der nächste Impftag wie folgt statt:
• Wann: Donnerstag, den 01.12.2022
• Wo: Im Bürgersaal der Gemeindehalle in Dogern, Schul-

straße 2a, 79804 Dogern
• Zeit: von 16:00 bis 19:00 Uhr 
   
Eine vorherige Anmeldung ist nicht zwingend notwendig – aber 
möglich und wird empfohlen. Denn nur so kann eine schnelle 
Abwicklung ohne lange Wartezeiten gewährleistet werden. 
Informationen zu den Impfangeboten sowie zur Terminbu-
chung unter www.landkreis-waldshut.de/aktuelles/coro-
na-impfungen 
  
Nutzen Sie das örtliche Impfangebote! Das mobile Impf-Team 
freut sich über Ihren Besuch! 

• Leerung „Biotonne“ am 01.12.
 
• Altpapiersammlung der Pfadfinder von 09:00 

bis 12:00 Uhr und Schrottsammlung der FFW 
von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr am 03.12. auf der 
Sammelstelle im Bereich der Rheinstraße 1

 
• Leerung „Restmüll-Tonne“ am 08.12.

• Leerung „Blaue Tonne“ am 14.12.
 
• Abfuhr „Gelber Sack“ am 19.12.



Blutspender gesucht! 
Der Blutspendendienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) 
bittet um Ihre Blutspende 
am Montag, den 05.12., 14:30 bis 19:30 Uhr, 
Gemeindehalle, Schulstr. 15, Albbruck. 
Terminreservierung unter www.blutspende.de/termine  

Der bundesweite Warntag findet am  Donnerstag, 8. Dezem-
ber 2022  statt. 

Ab 11:00 Uhr aktivieren die beteiligten Behörden und Einsatz-
kräfte unterschiedliche Warnmittel wie z. B. digitale Sirenen, 
Radio, Fernsehen oder Warn-Apps. Im Landkreis Waldshut 
wird die integrierte Leitstelle die Alarmierung aller digital 
ansteuerbaren Sirenen aktivieren. Auf diese Weise werden 
die technischen Abläufe im Fall einer Warnung und auch die 
Warnmittel selber auf ihre Funktion und mögliche Schwachstel-
len überprüft. Im Nachgang werden von den Verantwortlichen 
gegebenenfalls Verbesserungen vorgenommen und so das 
System der Bevölkerungswarnung sicherer gemacht. 
Weitere Infos unter https://warnung-der-bevoelkerung.de 
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Nistkastenreinigung 
Alljährlich im November/Dezember sollte jeder die Vogelnistkästen 
in seinem Garten/Wald kontrollieren und reinigen. Stellt man 
dabei fest, dass ein Siebenschläfer seinen Winterschlaf im Kasten 
verbringt, sollte dieser nicht vertrieben werden, denn er ist genauso 
schützenswert wie unsere Singvögel. 
 
Zur Reinigung des Kastens reicht ein Spachtel oder eine grobe Bürs-
te aus. Auf keinen Fall darf der Nistkasten mit Putzmitteln gewa-
schen werden. 
 
 

Fundsachen 
Gefunden wurde:
• 1 Rennrad 
 
Gefundene bzw. verlorene Gegenstände können im Rathaus, Zim-
mer 7 oder 8 (Obergeschoss), abgegeben bzw. abgeholt werden. 

Vortrag der Gemeinschaft 60plus 
Matthias Gutknecht von der Gemeinschaft 60plus dankte Lothar 
Zoller und seiner Frau Brigitte (stehend von links) für den von zahl-
reichen Interessierten besuchten Vortrag. In vielen Bildern erfuhren 
die Zuhörer Eindrucksvolles über die fünftätige Wanderung im Sinai-
gebiet mit seinen Felsformationen und Naturschönheiten. 
 

 Bild: Doris Dehmel 

 

Narrentaufe 
Einer langjährigen Tradition folgend war in Dogern die Eröffnung der 
fünften Jahreszeit mit der Taufe neuer Mitglieder in den Reihen der 
„Wiischmöckcher“ verbunden. Präsident Volker Ebi freute sich, dass 
mit Lars und Robin Isele, Vinette Link und Heiko Kaiser der Mitglie-
derstand der Dogerner Narrenzunft weiter nach oben geht. 
Bürgermeister Fabian Prause lobte das Engagement der „Wi-
ischmöckcher“, die mit ihren Aktivitäten für eine lebendige Dorfge-
meinschaft sorgen. Ist doch der Verein eine der letzten lebendigen 
Erinnungen an eine Zeit als in der Gemeinde Dogern noch Wein 
angebaut wurde. 

Das Motto der kommenden Fastnacht lautet. „Von Rosi bis zu 
Technofieber – die 80er und 90er leben wieder“. 
Das Narrentreffen wird am 28. und 29.01.2023 stattfinden, wozu sich 
schon zahlreiche Guggenmusiken und Gruppen angesagt haben. 

 Bild: Doris Dehmel
 
 

Ablesung Wasserzähler 2022
In Kürze erstellen wir die Jahresendabrechnung 2022 für Ihren 
Wasser- und Abwasserverbrauch.

Dazu benötigen wir Ihre Hilfe. Sie bekommen in den nächs-
ten Tagen unten abgebildete Zählerablesekarten von uns. 
Wir bitten Sie uns den Zählerstand in der Zeit vom 05.12. bis 
30.12.2022 abzulesen.

Sie können uns die Zählerstände gerne per Internet unter www.
dogern/aktuelles.de mitteilen. Zum Einloggen in das Portal be-
nötigen Sie Ihre individuelle Ablese- und Strichcodenummer, 
die auf der Ablesekarte zu finden ist.

Oder Sie füllen die beigefügte Selbstablesekarte auf der Rück-
seite aus und werfen diese in einen Briefkasten der Post oder 
in den Briefkasten des Rathauses.

Bitte beachten Sie, dass bei fehlendem Rücklauf der Verbrauch 
geschätzt werden muss.

Ihre Gemeindeverwaltung 
Simone Sternberg – ssternberg@dogern.de – 07751/8318 - 29

-  Bitte vergleichen Sie die Zähler-
nummer

-  Tragen Sie Ihren Zäherstand 
bitte ohne Nachkommastellen 
innerhalb der vorgegebenen 
Felder ein

-  Bitte das Ablesedatum nicht 
vergessen
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Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ 
Allen, die auch in diesen schwierigen Zeiten durch Päckchen, Geld- 
und Sachspenden die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ un-
terstützt haben, ein ganz herzliches „Vergelt‘s Gott“ im Namen der 
beschenkten Kinder. Gerade in Notzeiten strahlen solche liebevollen 
Weihnachtsgeschenke als Hoffnungszeichen und signalisieren den 
Kindern und auch deren Eltern „Ihr seid nicht vergessen!“ 
DANKE für 325 wunderschöne Päckchen, die ihren Weg in viele ost-
europäische Länder antreten, um dort Weihnachtsfreude zu verbrei-
ten. 

 Bild: Doris Dehmel  

Geburtstage
Die nachstehend genannten über 70 Jahre alten Einwohner-
innen und Einwohner können im Dezember 2022 Geburtstag 
feiern: 

Am 05. Dezember 2022 wird Frau Ingrid Schick 80 Jahre alt. 
Am 12. Dezember 2022 wird Frau Monika Zimmermann 70 Jahre 
alt. 

Die Gemeindeverwaltung gratuliert allen Jubilarinnen recht 
herzlich, verbunden mit den besten Wünschen für die Gesund-
heit und das Wohlergehen. Möge allen ein schöner Ehrentag 
und ein sorgenfreies Leben beschieden sein. 

VEREINSNACHRICHTEN

DRK Ortsverein Dogern 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
auch in diesem Jahr wollen wir unseren Dogerner Bürgern, die auf 
der Schattenseite des allgemeinen Wohlstands leben, eine kleine 
Freude bereiten. 
Mit unserer Weihnachtsaktion „Dogerner für Dogerner“ gelingt 
es uns, ein bisschen Sonne in den grauen Alltag dieser Menschen 
zu bringen. 
Dafür sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen und würden uns freuen, 
wenn Sie unsere Aktion mit einem Spendenbetrag unterstützen. 

Ê Helfen Sie uns - damit wir helfen können! Ê

Unser Spendenkonto: 
Sparkasse Hochrhein IBAN: DE81 6845 2290 0000 0921 30 
 

 
DRK Kreisverband Waldshut e.V. 
Der DRK-Kleiderladen ist umgezogen: 
Aarauer Str. 1, Waldshut-Schmittenau. 
Öffnungszeiten: Mittwoch 10 – 12 Uhr, Freitag 14 – 16 Uhr, 
jeden ersten Samstag im Monat von 10 – 12 Uhr. 
Jeder ist herzlich willkommen! 
 

Förderverein der Grundschule Dogern 
Strahlende Kinderaugen in der Grundschule Dogern 
Am 07.10.2022 organisierte der Förderverein der Grundschule Do-
gern eine Spielzeugbörse in der Gemeindehalle. Bei einem Decken-
verkauf konnten auf 38 Ständen Spielsachen, Bücher und Spiele ver- 
und gekauft werden. 

Durch den Erfolg der Spielzeugbörse machte der Förderverein den 
Schülern nun eine große Freude. Vom Erlös der Standgebühren und 
des Kaffee- und Muffinverkaufs wurde ein „Weykick“ für die Mäd-

chen und Jungen angeschafft. Gerade jetzt, zur nass-kalten Jahres-
zeit, ist das Magnetfußballspiel eine tolle Ergänzung zu den Spielen 
für die Regenpausen. 

 Bild: Privat
 
 
Kirchenchor Dogern 
Adventskonzert „Lichter der Hoffnung“ am Samstag, 17.12. um 
18.30 Uhr in der St. Clemens Kirche in Dogern. 
Unter der Leitung von Christine Böhler führen wir, der Kirchenchor 
Dogern, gemeinsam mit dem Frauenchor Klingnau und dem Män-
nerchor Döttingen die Adventskantate „Lichter der Hoffnung“ von 
Klaus Heizmann (Musik) und Johannes Jourdan (Texte) auf. Zu unse-
rem Konzert laden wir Sie herzlich ein. 
Advent – Zeit der Stille, Zeit des Singens und Musizierens. Nehmen 
Sie sich Zeit, der stimmungsvollen Musik, den klangvollen Liedern 
und den eindrucksvollen Texten dieser wunderschönen Kantate zu 
lauschen und lassen Sie sich verzaubern. 
Der Eintritt ist frei – Kollekte am Ende 
Wir freuen uns über Ihr Kommen! 
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Nachhaltigkeitsgruppe 
Die Nachhaltigkeitsgruppe ist wieder da! 
Nach einer diversen Umständen geschuldeten Pause nimmt die 
Nachhaltigkeitsgruppe ihre Aktivitäten wieder auf. Wir werden ab 
sofort in regelmäßigen Abständen Nachhaltigkeits-Stammtische 
anbieten. 
Was zeichnet diese aus? Wir wollen miteinander und vonein-
ander lernen, wie wir uns in folgenden Bereichen nachhaltiger 
verhalten können: 
• Einkauf von Dingen des täglichen und langfristigen Bedarfs
• Essen

• Energie sparen und erzeugen
• Unterwegs sein und Reisen, Mobilität
• Informationsaustausch
• ..........
 
Jede*r ist willkommen, sich mit seinen und ihren Fragen und Erfah-
rungen einzubringen. 
Wir sind alle in bestimmten Lebensbereichen „Expert*innen“ und 
können so andere mit unserem Wissen bereichern. 
Kommen Sie am Freitag, 09.12. um 19:30 Uhr in den Sitzungssaal 
der Gemeindehalle und machen gerne in Ihrem Bekannten- und 
Freundeskreis auf die Veranstaltungsreihe aufmerksam. 

Katholische Seelsorgeeinheit 
Mittlerer Hochrhein-St. Verena 
Pfarrgemeinde Dogern 
Hauptstraße 9, Telefon 07751 8314-220 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr 
 
Mittwoch, 30. November 
Waldshut  06.30 Uhr  Adolph Kolping Frühschicht 
Waldshut  08.30 Uhr  Laudes Taufkapelle 
Eschbach  18.30 Uhr  Eucharistiefeier 
Donnerstag, 1. Dezember 
Waldshut  09.30 Uhr  Andacht zum Gebetstag für geistliche 
  Berufungen 
Waldshut  14.30 Uhr  Wort-Gottes-Feier Bergfriedhof 
Waldshut  17.00 Uhr  Weggottesdienst 
Waldshut  18.30 Uhr  Eucharistiefeier Taufkapelle 
Freitag, 2. Dezember 
Waldshut  08.30 Uhr  Euchar. Anbetung zum Herz-Jesu-Freitag 
Waldshut  18.00 Uhr  Ökumenische Adventsmeditation der ACK 

Waldshut-Tiengen 
Dogern  18.30 Uhr  Eucharistiefeier bitte bringen Sie Ihre Kerze 

mit, Gottesdienst im Kerzenschein 
Samstag, 3. Dezember- 
Waldshut  15.00 Uhr  Beichte im Beichtzimmer 
Sonntag, 4. Dezember 
Dogern  09.30 Uhr  Eucharistiefeier zum Kolping-Gedenktag, - 

Aktion und Kollekte „Verena teilt“ 
Waldshut  11.00 Uhr  Familiengottesdienst mit Kinderchor und 

Chorspatzen DoReMi „Wieder naht der heil-
ge Stern“ 

Waldshut  18.30 Uhr  Eucharistiefeier bitte bringen Sie Ihre Kerze 
mit für St. Verena und darüber hinaus - Akti-
on und Kollekte „Verena teilt“, Gottesdienst 
im Kerzenschein 

Montag, 5. Dezember 
 19.30 Uhr  die Glocken unserer Kirchen und Kapellen 

laden dazu ein Ökumenisches Hausgebet 
Dienstag, 6. Dezember 
Dogern  08.35 Uhr  Laudes 
Waldshut  10.00 Uhr  Wort-Gottes-Feier MCH 
Waldshut  15.00 Uhr  Eucharistiefeier Adolph Kolping mit Kran-

kensalbung 
Mittwoch, 7. Dezember 
Waldshut  06.30 Uhr  Adolph Kolping Frühschicht 
Waldshut  08.30 Uhr  Laudes Taufkapelle 
Dogern  18.30 Uhr  Wort-Gottes-Feier Roratefeier der kath. 

Frauengemeinschaft 
Donnerstag, 8. Dezember 
Waldshut  18.30 Uhr  Eucharistiefeier 
Freitag, 9. Dezember 
Waldshut  18.00 Uhr  Ökumenische Adventsmeditation der ACK 

Waldshut-Tiengen 

KIRCHENNACHRICHTEN
Dogern  18.30 Uhr  Eucharistiefeier bitte bringen Sie Ihre Kerze 

mit, Gottesdienst im Kerzenschein 
Samstag, 10. Dezember 
Eschbach  18.30 Uhr  Eucharistiefeier in der Gemeindehalle, Got-

tesdienst im Kerzenschein, bitte bringen 
Sie Ihre Kerze mit 

Sonntag, 11. Dezember 
Dogern  09.30 Uhr  Buß- und Versöhnungsgottesdienst 
Waldshut  11.00 Uhr  Eucharistiefeier 
Waldshut  15.00 Uhr  Tauffeier Taufkapelle von Levio Marino 
Waldshut  18.30 Uhr  Eucharistiefeier musikalische Gestaltung 

durch den Taizé-Chor. Bitte bringen Sie Ihre 
Kerze mit. für St. Verena und darüber hin-
aus, Gottesdienst im Kerzenschein 

Dienstag, 13. Dezember 
Dogern  08.35 Uhr  Laudes 
Waldshut  10.00 Uhr  MCH evangelischer Gottesdienst 
Dogern  15.00 Uhr  Eucharistiefeier Pater-Gerster-Haus mit 

Krankensalbung 
 

 

 
Evang. Kirchengemeinde 
Sonntag, 04.12., 2. Advent 
9.00 Uhr  Dogern Gottesdienst mit Abendmahl, 
  W. Bopp-Hartwig 
10.30 Uhr  Waldshut Gottesdienst, W. Bopp-Hartwig 
10.30 Uhr  Waldshut Kindergottesdienst 
Samstag, 10.12. 
Versöhnungskirche Waldshut, Weihnachtsoratorium, J.S. Bach, 
Kantaten I, II, III und VI (nähere Infos auf unserer Homepage) 
Sonntag, 11.12., 3. Advent 
10.00 Uhr  Dogern Gottesdienst, W. Bopp-Hartwig 
15 und 
17 Uhr  Waldshut Weihnachtsoratorium für Kinder (nähere 

Infos auf unserer Homepage) 
 
Weitere Infos unter www.evangelische-kirche-waldshut.de 
 
 
 

Eucharistiefeier mit Krankensalbung 
Die Kolpingsfamilie Dogern feiert mit Pfarrer Ulrich Sickinger 
am Dienstag, 13.12.2022 um 15:00 im Pater-Gerster-Haus einen 
Senioren- und Krankengottesdienst mit Krankensalbung. Dazu 
laden wir herzlich ein. 
Anschließend gemütlicher Ausklang bei Kaffee und Kuchen. 
Fahrdienst kann unter Tel 2767 angeboten werden. 
Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme. 
Kolpingsfamilie Dogern 
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Einladung zur Mitgliederversammlung 
der Jagdgenossenschaft Albbruck 
Die Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Albbruck 
findet am Mittwoch, 14.12.2022 um 18.00 Uhr im 1. OG des Feuer-
wehrgerätehauses Albbruck, Eisenbahnstraße 23 in 79774 Albbruck 
statt. Einlass ist ab 16.30 Uhr. 
 
Eingeladen sind alle Jagdgenossen (Eigentümer von Grundstü-
cken des Gemeindegebietes Albbruck, auf denen die Jagd aus-
geübt werden darf). Die Sitzung der Jagdgenossenschaft ist nicht 
öffentlich. Es haben nur die Mitglieder der Jagdgenossenschaft 
oder Vertreter, die eine schriftliche Vollmacht haben, Zutritt. Eine 
persönliche Einladung ergeht nicht. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.albbruck.de 
 

Frauen in die Politik – Besuch im Landtag 
Als eine von zehn Regionen in Deutschland ist der Landkreis 
Waldshut Teil des bundesweiten Aktionsprogramms Kommune 
„Mehr Frauen in die Politik!“. Im Rahmen dieses Programms 
findet am Donnerstag, 15.12.2022 ganztags eine Fahrt in den 
Landtag von Baden-Württemberg für interessierte Frauen statt. 
Zur Fahrt in den Landtag sind politisch interessierte Frauen eingela-
den, um Einblicke in politische Vorgänge und frauenpolitische The-
men auf Landesebene zu erhalten. Die Platzzahl ist begrenzt auf 25 
Personen. 
Um 9.00 Uhr ist Abfahrt mit einem Reisebus beim Landratsamt 
Waldshut. Nach einem gemeinsamen Mittagsessen bekommen die 

Teilnehmerinnen zunächst eine Einführung, bevor sie dann eine 
Plenarsitzung von der Besuchertribüne aus verfolgen können. Im 
Anschluss findet ein Abgeordnetengespräch mit den frauenpoliti-
schen Sprecherinnen und Sprechern der Fraktionen statt. 
Direkt nach der Ankunft in Stuttgart besteht die Möglichkeit, den 
Weihnachtsmarkt zu besuchen. Weitere Plätze sind im Reisebus 
frei für Personen, die während des Besuchs im Landtag den Weih-
nachtsmarkt besuchen und die Stadt erkunden wollen. Um 17.00 Uhr 
ist die Heimfahrt geplant. 
Anmeldeschluss: 12.12.2022 per E-Mail bei 
Anette.Klaas@landkreis-waldshut.de oder tel. unter 07751 864020. 
Die Kosten der Veranstaltung incl. Verpflegung werden übernom-
men. Getränke werden nicht gedeckt. 
 
 
Stellenausschreibung 
Die Gemeinde Albbruck bietet in den Kindergärten ab 01.09.2023 
mehrere Ausbildungsstellen zum/zur staatlich anerkannte/n Erzie-
her/in (m/w/d) an:
• Plätze f. Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr,
• PiA-Ausbildungsplätze. 
 
Weitere Infos unter www.albbruck.de 
 

Stellenausschreibung 
Die Gemeinde Lauchringen sucht für die Gärtnerei eine/n Gärtner 
/ Landschaftsgärtner (m/w/d). Weitere Infos unter 
www.lauchringen.de 

SONSTIGE NACHRICHTEN

Ende esraktioelTe l



Raumpfege gesucht
Unterstützung bei der Raumpege eines groen Hauses gesucht.
1x/Woche 4 Stunden, auf Minijobbasis.   Tel. 0152 / 56 19 68 59
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Zitat von Friedensreich Hundertwasser ergeben.

1. Ansicht, Meinung

2. abgedroschener Ausspruch

3. ein Stück

4. Baguette

5. einbruchsichere Scheiben

6. Überprüfer

7. eine Vogelbehausung

8. exotisch

9. Nachtraubvogel

10. Schutthalde

11. Trostspendung

12. französischer Verdienstorden

13. Staaten südlich der USA

14. Forscher

15. Süßspeisenzutat

16. Leiterin eines Bühnenstücks

17. angenommen, erdacht

18. Hunderasse

19. Getreideverarbeitungsgerät
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PRIMO-RÄTSELSPASS
Lösung:1.Standpunkt,2.Gemeinplatz,3.Einzelteil,4.Stangenbrot,5.Panzer-
glas,6.Kontrolleur,7.Schwalbennest,8.fremdlaendisch,9.Schleiereule,10.
Muelldeponie,11.Anteilnahme,12.Ehrenlegion,13.Lateinamerika,14.Wis-
senschaftler,15.Puddingpulver,16.Regisseurin,17.hypothetisch,18.Zwerg-
pinscher,19.Schrotmuehle–„DiegeradeLinieistgottlosundunmoralisch.“

PLATZHIRSCH?
Wu ten Sie...
... dass Sie auf www.primo-stockach.de
alle Vereinsberichte der Heimatblätter
auch ONLINE lesen können?

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.



LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

zutaten 
FÜR JE 1 BLECH (CA. 30 - 40 STÜCK)
ZITRONEN-KOKOS-PLÄTZLE
2 Eier
50 g Zucker
1 Prise Salz
1 Stück Bio-Zitrone, abgeriebene Schale und 1 EL Saft
75 g Butter, geschmolzen
100 g Kokosraspel
50 g Weizenmehl
75 g feiner Maisgrieß
1 TL Backpulver
40 g Puderzucker

BESCHWIPSTE ENGEL
200 g Mehl
75 g Zucker
75 g geschälte, gemahlene Mandeln
ein wenig Zitronenschale
1 Ei
125 g Butter
Füllung und Glasur:
100 g Butter
100 g Puderzucker
1 Eigelb
1 EL geschälte, gemahlene Mandeln
2 EL Cognac
100 g dunkle Kuvertüre
blättrig geschnittene Pistazien

Zitronen-Kokos-Plätzle 
& Beschwipste Engel

Zubereitung
ZITRONEN-KOKOS-PLÄTZLE:
Für den Teig Eier mit Zucker und Salz in eine Schüssel
geben, mit dem Handrührgeräts schaumig rühren.
Zitronenschale, Zitronensaft, Butter und Kokosraspeln
daruntermischen.Mehl, Grieß und Backpulvermischen,
daruntermischen, bis eine kompakte Masse entsteht.
Teig zugedeckt ca. 1 Std. kühl stellen.
Backofen auf 170 °C vorheizen. Puderzucker in einen
tiefen Teller geben. Teig in 18 baumnussgroße Portionen
teilen. Mit leicht bemehlten Händen zu Kugeln formen,
im Puderzucker gut wenden, mit genügend Abstand
auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen, mit dem
Daumen eine kleine Vertiefungen eindrücken.
Ca. 13 Min. in der Mitte des auf 170 °C vorgeheizten
Ofen backen. Herausnehmen, etwas, abkühlen lassen,
dann zum Auskühlen auf ein Gitter stürzen.

BESCHWIPSTE ENGEL:
Backofen auf 180°Cvorheizen. Aus Mehl, Zucker,
Mandeln, abgeriebener Zitronenschale, Ei und Butter
gebröseltenMürbteig herstellen, kalt ruhen lassen. Den
Teig dünn ausrollen. Kleine runde Plätzchen ausstechen,
kalt stellen. Ca. achtMinuten bei 180°C hellgelb backen.
Erkalten lassen.
Für die Füllung die Butter schaumig rühren, gesiebten
Puderzucker, Eigelb, Mandeln und Cognac darunter
rühren. Glatte Seite der Plätzchen mit der Füllmasse
bestreichen, je zwei zusammensetzen. Kaltstellen.
Kuvertüre nach Packungsanleitung auösen, dann die
Oberseite mit Kuvertüre überziehen und mit Pistazien
bestreuen.
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•Krankenfahrten (Dialyse-, Strahlen- und Chemofahrten)
•Flughafentransfer •Rollstuhltransport

07751/4444
info@WT-TAXI.de

Betreutes Wohnen in Albbruck
1-Zimmer-Seniorenwohnung im „Betreuten Wohnen“, 

Albbruck, Schulstraße 4, ab 01.01.2023 oder nach Vereinb. 
zu vermieten.  44 m², EBK, barrierefreie Dusche, WC, 

 Abstellraum im Keller. Zentrale Lage. KM 350 €, NK 100 €, 
Betreuungspauschale Caritas 86 € = 536 €

Bürgerstiftung Albbruck
Telefon 0 77 53 / 12 96 

IST IHRE HAUSNUMMER
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend
für rasche Hilfe durch den Arzt
oder den Rettungsdienst sein!

www.primo-stockach.de



Die Röm.-Kath. Kirchengemeinde Mittlerer Hochrhein St. Verena ist Träger von 8 Kindertageseinrichtungen

Zum 01.02.2023 oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für die Kath. Kindertagesstätte St. Clemens Dogern 

pädagogische Fachkräfte m/w/d 
mit einem unbefristeten Beschäftigungsumfang von 50 -100 % (19,5 - 39 Wochenstunden)

Über uns:
Wir bieten für Kinder im Alter ab einem Jahr bis zum Wechsel in die Grund-
schule Bildung, Erziehung und sozialpädagogische Betreuung an.

Wir bieten Ihnen:
•  eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer  

fünfgruppigen Einrichtung mit guter Arbeitsatmosphäre
•   eine vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit mit Team, Lei-

tung und Geschäftsführung
•  Jährliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•   Bezahlung in Anlehnung an den TV SuE sowie Jahressonderzahlung, 

Ergänzungsentgelt, Kinderzulage, betriebliche Altersvorsorge und  
vermögenswirksame Leistungen

•  teilweise exible Urlaubsplanung
•  geregelte Verfügungszeit (20 %)
•  Arbeiten nach dem Qualitätsmanagement „Quintessenz
•   Regelungen zur Vereinbarkeit von Beruf & Familie 

(http://ebfr.de/html/familie_und_beruf.html)
•  betriebliches Gesundheitsmanagement
•  Teilnahme am JobRad-Vertrag

Wir erwarten von Ihnen:
•  Spaß und Phantasie in der pädagogischen Arbeit mit Kindern

•  Mitarbeit bei der Planung und Durchführung pädagogischer Angebote
•   Mitwirkung bei der konzeptionellen Weiterentwicklung und bei 

 Veranstaltungen
•   Professionelle Zusammenarbeit mit Team, Eltern und Träger und die Identi- 
kation mit den Aufgaben, Zielen und Werten der katholischen Einrichtung

Ihr Prol:
eine abgeschlossene Ausbildung im pädagogischen Bereich
(lt. Fachkräftekatalog neben staatl. anerk. Erzieher/innen und staatl. anerk. 
Kinderpeger/innen z.B. auch Heilpädagogen, Heilerziehungspeger, 
Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Logopäden, 
Kinderkrankenpeger/innen, Familienpeger/innen und
Dorfhelfer/innen)

Haben wir Ihr Interesse geweckt ?
Dann richten Sie Ihre Bewerbung bis 07.12.2022 an die Erzdiözese Freiburg, 
Verrechnungsstelle Stühlingen, Kirchweg 1, 79780 Stühlingen oder per 
E-Mail an kiga-gf@vst-stuehlingen.de oder kita-clemens@st-verena.de. 

Für Fragen steht Ihnen die Leiterin der Einrichtung, Frau Katja Eisenberg,
(Tel. 07751/4578) oder die Geschäftsführerin der Einrichtung, Frau Jennifer 
Schlageter, (Tel. 07744/9201-26) gerne zur Verfügung.

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601





Die Adresse vor Ort!
Handel  Handwerk  Gewerbe
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Kaminofenstudio
Querstraße 9
79787 Lauchringen
Tel.: 0 77 41 / 6 50 86
Fax: 0 77 41 / 670 351
Mobil: 0172 / 76 88 615

Franz & Kammerer I Schreinermeister / Technische Fachwirte
Felsenauerstraße 10 I 79761 Waldshut I Tel. 07751/7376
info@holzundform.biz I www.holzundform.biz

PRIMOSONDERSEITEN
STARKE THEMEN  IDEALES WERBE-UMFELD

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Telefon: 07771 9317-11 | Telefax: 07771 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de

Schaumsto  nach Maß
 Kaltschaum-Matratzen STRAPUR®
 Polsterau agen für Eckbänke, Wohnmobile …
 dazu Bezugssto e inkl. Nähservice

Luttinger Str. 68 | D-79725 Laufenburg
Tel. 0 77 63 - 80 20 - 0 | www.dimer.deMontag bis Freitag!Direktverkauf von

Gemeinschaftswerbung macht erfolgreich!

PERFEKTER AUSBLICK
FÜR IHREWERBUNG!
Wir beraten Sie gerne persönli

ch.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11  anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de



MY EBLÄTTLE  DIGITAL 
IMMER INFORMIERT.

Online lesen!
www.myeblättle.de

DIE ADRESSE VOR ORT! KW 47



Rechtsanwaltskanzlei  Silvana Mattei
Jeden Mittwoch Beratungstag (zwischen 10.00-16.00 Uhr) 

Terminvereinbarung - pauschal 50 e alle Rechtsgebiete.
Hauensteinstr. 22 • 79713 Bad Säckingen

Telefon 07761 - 999 011 


